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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir sind alle erleichtert, dass seit gestern Abend im Nahen Os-

ten die Waffenruhe hält. Es ist zu begrüßen, dass die Spirale 

der Gewalt, die nur zu mehr Leid und Zerstörung führt, durch-

brochen werden konnte. Ich hoffe sehr, dass mittelfristig neue, 

direkte Gespräche zu einer Überwindung des Nahostkonflikts 

und zu einer gerechten Zwei-Staaten-Lösung führen werden. 

Gleichzeitig stellen wir uns denjenigen in Deutschland entge-

gen, die die aktuelle Lage im Nahen Osten zum Anlass neh-

men, antisemitischen Hass zu verbreiten. Angriffe auf Synago-

gen und Gewalt gegen Menschen jüdischen Glaubens sind 

durch nichts zu rechtfertigen!  

 

Mit Blick auf die aktuelle Pandemielage gibt es gute Nachrich-

ten, die mich hoffnungsvoll stimmen. Mittwoch letzter Woche 

wurden in Deutschland an einem Tag 1,35 Mio. Menschen ge-

impft. Auch am Mittwoch dieser Woche waren es wieder über 

eine Million an einem Tag. Wir kommen bei den Impfungen 

endlich deutlich voran. Impfen, impfen, impfen – dabei handelt 

es sich um den sichersten und zuverlässigsten Weg aus der 

Pandemie. Die sinkenden Infektionszahlen weisen zumindest 

darauf hin, dass wir die dritte Corona-Welle gebrochen haben 

könnten. Doch auch in nächster Zeit werden wir nicht überhas-

tet in die Normalität zurückkehren können, so wünschenswert 

das auch wäre. 

 

Dass wir aktuell gut durch die Pandemie kommen, haben wir 

auch den Frauen und Männern zu verdanken, die Tag und 

Nacht an der Seite der Pflegebedürftigen und ihrer Angehöri-

gen stehen, nämlich den Ärzt:innen und Pfleger:innen. Hierzu 

und zur Situation auf den deutschen Intensivstationen habe ich 

diese Woche im Plenum gesprochen. 

Heute haben wir außerdem noch das Betriebsrätemodernisie-

rungsgesetz beschlossen. Es wird künftig einfacher, Betriebs-

räte zu gründen und zu wählen – gerade auch in kleineren Be-

trieben mit bis zu 100 Beschäftigten. 

 

Ihre   

 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
https://dbtg.tv/fvid/7522972


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

2 

 

  Foto  
         der Woche 

Zitat 
der Woche 
 

 

 

Termine 
der nächsten Wochen 

 

  

Wann Wo Was 

26.05. 
09:30 Uhr-  
10:30 Uhr  

 
Onl ine 

 

Gespräch mit dem 
Bay.  Bauernverband 
KV Bad Kiss ingen 
über  Insekten-  und 
Pf lanzenschutz 
 

31.05. 
13:00 Uhr-  
14:00 Uhr  

 
Onl ine 

Gespräch mit den 
Landesvors i tzenden 
der  AWO Bayern 
Nicole Schley und 
Stefan W olfshörndl  
 

 
 

Heute Vormittag diskutierte ich mit meinem Fraktionskollegen Frank 

Junge aus Wismar, MdL Julian Barlen aus Rostock und Antje Dra-

heim, der Bevollmächtigten des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

beim Bund, über Fragen der Krankenhaus-Versorgung in Flächenlän-

dern wie Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Büro Dittmar 
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BETRIEBSRÄTE 

 

So stärken wir den Be-

triebsräten den Rücken 
 

Das Recht der Beschäftigten, im Unter-

nehmen mitzubestimmen, wird zuneh-

mend in Frage gestellt. Nun sollen die Be-

triebsräte gestärkt und fit für die Zukunft 

gemacht werden. Die Verbesserungen im 

Überblick. 
 

„Überall, wo es Betriebsräte und mit ihnen be-

triebliche Mitbestimmung gibt, ist Arbeit si-

cherer und besser geschützt. Aber betriebli-

che Mitbestimmung fällt nicht vom Himmel, 

sondern musste und muss weiter hart er-

kämpft werden. Und sie wird immer noch fast 

täglich in Frage gestellt und Mitbestimmungs-

rechte unterlaufen oder Mitbestimmung gar 

aktiv verhindert“, sagt Katja Mast, stellvertre-

tende Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion. 

Deshalb setzt sich die SPD-Fraktion dafür 

ein, dass diejenigen, die einen Betriebsrat 

gründen wollen, besser geschützt werden 

und mehr Rechte bekommen. Dazu hat Ar-

beitsminister Hubertus Heil ein Gesetz zur 

Betriebsrätemodernisierung entworfen, das 

der Bundestag in dieser Woche verabschie-

det hat. 

 

Das sind die wichtigsten Verbesserungen: 

 

Ausweitung des vereinfachten Wahlver-

fahrens 

 

Betriebsratswahlen sind zentral für die Legiti-

mation der Betriebsräte. Für kleinere Betriebe 

gibt es ein vereinfachtes Wahlverfahren, es 

ist schneller und braucht weniger Formalitä-

ten. Dieses vereinfachte Verfahren sollen 

mehr Beschäftigte und Betriebe nutzen kön-

nen: Denn die Erfahrungen in den Betrieben, 

die das vereinfachte Verfahren nutzen, zei-

gen: Es macht Betriebsratsgründungen leich-

ter. Zudem wird durch eine Absenkung des 

Wahlalters auf 16 Jahre dafür gesorgt, dass 

auch jugendliche Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer bei den Betriebsratswahlen wahl-

berechtigt sind. 

 

Einfacher Wahlvorschläge machen 

 

Damit wahlberechtigte Arbeitnehmer:innen 

Wahlvorschläge zur Wahl eines Betriebsrats 

machen können, müssen Unterstützungsun-

terschriften gesammelt werden. Um künftig 

mehr Beschäftigte zu motivieren, sich zur 

Wahl zu stellen, werden die Schwellen zur 

Aufstellung eines Wahlvorschlages gesenkt. 

So müssen in Betrieben mit bis zu 20 Be-

schäftigten keine Unterschriften mehr vorlie-

gen, in Betrieben mit mehr als 20 bis 100 Be-

schäftigten reichen künftig schon zwei unter-

stützende Unterschriften. Bei größeren Be-

trieben muss jeder zwanzigste Wahlberech-

tigte seine Unterstützung dokumentieren, 50 

Unterschriften reichen immer. 

 

Mehr Schutz für Betriebsratsgründer*in-

nen vor Kündigungen 

 

Gerade bei Neugründungen von Betriebsrä-

ten wird immer wieder versucht, eine Wahl zu 

verhindern und Initiator:innen zu kündigen. In 

einer Befragung hauptamtlicher Gewerk-

schafter (IGM, IGBCE, NGG) gab es bei jeder 

siebten erstmaligen Betriebsratswahl Behin-

derungsversuche durch den Arbeitgeber. 

Deshalb soll es mehr Schutz für die Betriebs-

ratswahl geben, insbesondere vor Kündigun-

gen. 

Bisher gibt es nur für die ersten drei Perso-

nen, die zu einer Wahlversammlung einladen, 

einen Kündigungsschutz vor ordentlichen 

Kündigungen. Künftig sollen es sechs Perso-

nen sein. Vorbereitungen zu einer Betriebs-
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ratswahl und die Versuche, Betriebsratswah-

len zu behindern, beginnen aber schon, bevor 

überhaupt eine Einladung versandt wird. 

Daher sollen auch in dieser Vorfeld-Phase 

Initiator:innen vor ordentlichen verhaltens- 

und personenbedingten Kündigungen ge-

schützt sein, wenn sie eine beglaubigte Erklä-

rung abgeben, dass sie einen Betriebsrat 

gründen wollen und mit Vorbereitungen zur 

Gründung eines Betriebsrats beginnen. 

 

Mehr Mitbestimmung bei Weiterbildung 

 

Die SPD-Fraktion will die Rechte der Be-

triebsräte bei der Weiterbildung stärken und 

das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte 

für Weiterbildung verbessern: Bei Fragen der 

Berufsbildung soll nicht nur mit dem Arbeitge-

ber beraten werden können, sondern es müs-

sen sich beide Seiten auch auf konkrete Wei-

terbildungsmaßnahmen einigen. Gelingt 

ihnen keine Einigung, kann jede Seite die Ei-

nigungsstelle um Vermittlung anrufen, um 

eine Einigung zu erzielen. 

 

Mehr Mitbestimmung bei Anwendungen 

von künstlicher Intelligenz im Betrieb 

 

Künstliche Intelligenz (KI) kann bei der Perso-

nalauswahl, aber auch bei Arbeitsverfahren 

und -abläufen eingesetzt werden. Es soll da-

her klargestellt werden, dass der Betriebsrat 

bei Auswahlrichtlinien für Einstellungen, Ver-

setzungen, Umgruppierungen und Kündigun-

gen sowie bei der Planung von Arbeitsverfah-

ren und -abläufen unverändert mitzubestim-

men hat, auch wenn KI genutzt wird. 

 

Mehr Mitbestimmung bei mobiler Arbeit 

 

Um betriebliche Regelungen zur mobilen Ar-

beit zu fördern, schaffen wir ein Mitbestim-

mungsrecht bei der Ausgestaltung mobiler 

Arbeit. So können die Betriebsräte für einen 

einheitlichen und verbindlichen Rechtsrah-

men bei mobiler Arbeit eintreten, um die Inte-

ressen der Beschäftigten zu stärken. 

Die SPD-Fraktion konnte zudem durchset-

zen, dass mit einer ergänzenden Regelung 

der gesetzliche Unfallversicherungsschutz im 

Homeoffice verbessert wird. Der Unfallversi-

cherungsschutz wird erweitert für privat ver-

anlasste Wege im Homeoffice während der 

Arbeitszeit, auch der Weg zu/von der Kinder-

betreuungseinrichtungen ist bei Tätigkeit im 

Homeoffice geschützt. 

 

URHEBERRECHT 

 

Besseres Urheberrecht  
 

Das Urheberrecht wurde angepasst, damit 

Künstler:innen für digitale Verwertungen 

ihrer Werke angemessenen bezahlt wer-

den. 

 

Der Bundestag hat neue Regeln beschlos-

sen, mit denen das Urheberrecht auf die An-

wendung im Internet angepasst wird. Künftig 

haften Betreiber von Plattformen für Inhalte 

ihrer Nutzer urheberrechtlich, wenn diese ge-

schützte Werke wie Bilder, Texte oder Videos 

hochladen. 

 

„Die Koalitionsfraktionen haben eine Einigung 

für ein ausgewogenes und modernes Urhe-

berrecht erzielt, damit Künstler für digitale 

Verwertungen ihrer Werke angemessenen 

bezahlt werden. Dabei ist uns ein fairer Aus-

gleich aller Interessen gelungen“, sagte der 

rechtspolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion, Johannes Fechner. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat noch einmal 

deutliche Verbesserungen für die Künstlerin-

nen und Künstler erreicht. Sie haben jetzt ver-

besserten Anspruch auf Auskunft über den 

Umfang, in dem Plattformen und Streaming-

dienste ihre Werke nutzen und die Erträge 
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daraus. Dadurch wird die gesamte Verwer-

tungskette transparenter, so dass Künstlerin-

nen und Künstler angemessene Vergütungen 

durchsetzen können. 

Um zu verhindern, dass Künstlerinnen und 

Künstler, die Vergütungen einklagen, auf ei-

ner schwarzen Liste landen, hätte die SPD-

Fraktion gerne ein Verbandsklagerecht ge-

gen unangemessen niedrige Vergütungen 

eingeführt. Das war mit der Union leider nicht 

zu machen. 

 

Für Nutzerinnen und Nutzer hat die SPD-

Fraktion erreicht, dass die gängigen Nut-

zungsformen wie zum Beispiel Karikatur und 

Parodie ohne besondere Zweckbindung er-

laubt bleiben. Zudem wurde auf Druck der 

SPD-Fraktion die Vergütungspflicht für ge-

setzlich erlaubte Zitate wieder gestrichen und 

die Haftungsregelungen für Plattformen so 

verändert, dass kein Anreiz entsteht, im 

Streitfall lieber zu blockieren als einen Inhalt 

online zu belassen. 

 

Die Corona-Pandemie hat noch einmal deut-

lich gezeigt, wie wichtig digitales Lernen ist. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat durchge-

setzt, dass Schulen und Universitäten urhe-

berrechtlich geschützte Werke auch künftig 

für Lehre und Forschung nutzen können. Die 

entsprechende Schrankenregelung für For-

schung und Bildung drohte 2023 auszulau-

fen. Es wird zudem einen Anspruch auf Zu-

gang zu Daten von Plattformen für die For-

schung eingeführt. 

 

Premiuminhalte wie Liveübertragungen von 

Fußballspielen fallen für die Dauer der Live-

Übertragung nicht unter die Regelungen zu 

mutmaßlich erlaubten Nutzungen und können 

somit wie bisher weiter exklusiv vermarktet 

werden. Die Forderung der SPD-Fraktion, die 

Ausnahme für Live-Sportevents auf wenige 

Stunden nach Ende der Live-Übertragung zu 

erweitern, hat die Union abgelehnt. 

 

BaFin 

 

Mehr Biss für die Finanz-

aufsicht 
 

Nach dem Finanzskandal um den mittler-

weile insolventen Zahlungsabwickler 

Wirecard hat der Bundestag neue Regeln 

für die Wirtschaftsprüfer und die Finanz-

aufsichtsbehörde BaFin beschlossen. 

 

Mit dem Finanzmarktintegrationsstärkungs-

gesetz (FISG) werden gesetzgeberische 

Konsequenzen aus dem Skandal gezogen. 

Die Strukturen der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) werden ge-

strafft, die Haftung der Wirtschaftsprüfer deut-

lich verschärft und die Bilanzkontrolle einstu-

fig organisiert. 

 

„Das FISG ist das erste Gesetz, mit dem Kon-

sequenzen aus dem Wirecard-Betrugsskan-

dal gezogen werden. Wir geben der künftigen 

BaFin-Leitung mehr Kompetenzen und stär-

ken den finanziellen Verbraucherschutz. So 

erhält die Finanzaufsicht nochmal deutlich 

mehr Biss“. 

 

Eine zentrale Rolle im Wirecard-Skandal neh-

men die Wirtschaftsprüfer ein. Deshalb wer-

den nun die Rotationsfristen verkürzt und die 

Haftung für fehlerhaftes Verhalten verschärft. 

So wird, wie in anderen großen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union, gegenüber Un-

ternehmen von öffentlichem Interesse die un-

beschränkte Haftung bei grober Fahrlässig-

keit eingeführt. 

 

Weil der Bundesfinanzminister und die SPD-

Fraktion im Bundestag im Sommer 2020 auf 

gesetzliche Änderungen gedrängt haben, 

konnte das Gesetz jetzt auf den Weg ge-

bracht werden. In den parlamentarischen Be-

ratungen wurden noch Erkenntnisse aus der 
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Arbeit des Untersuchungsausschusses ein-

gearbeitet. So wird die Abschlussprüferauf-

sichtsstelle der Wirtschaftsprüfer (APAS) zu 

mehr Transparenz und besserer Kommunika-

tion verpflichtet. 

 

Die Finanzaufsicht ist zukünftig direkt für die 

Bilanzkontrolle zuständig. Die sogenannte Bi-

lanzpolizei ist Geschichte und wird in die 

BaFin integriert. Damit kann sie künftig eigen-

ständig forensische Prüfungen durchführen. 

Darüber hinaus fordert die SPD-

Bundestagsfraktion die Bundesregierung auf, 

in allen Bundesoberbehörden wirksame In-

tegritäts-Regelungen für Finanzgeschäfte ih-

rer Beschäftigten einzuführen. Durch klare 

Regelungen muss insbesondere bei finanz-

marktsensiblen Informationen auch nur der 

Anschein einer Vorteilsnahme ausgeschlos-

sen werden. 

 

TIERWOHL 

 

Kükenschreddern wird 

verboten 
 

Das Töten von Küken in der Hühnerhal-

tung wird ab 2022 verboten. Die SPD-

Fraktion hat sich dabei gegen die Union 

durchgesetzt, die an einer Vereinbarung 

mit der Geflügelindustrie festgehalten 

hatte. 

 

Beim Erbrüten von Legehennen schlüpfen je-

des Jahr in Deutschland rund 45 Millionen 

männliche Küken. Die große Mehrheit davon 

wird direkt nach dem Schlüpfen getötet, da 

sie keine Eier legen und nicht als Masttiere 

verwendet werden können. Dem wird nun ein 

Riegel vorgeschoben: Der Bundestag hat in 

dieser Woche ein Gesetz verabschiedet, das 

das Töten von Küken in der Hühnerhaltung 

ab 2022 verbietet. Die SPD-Fraktion hat sich 

dabei gegen die Union durchgesetzt, die bis 

zum vorigen Jahr an einer freiwilligen Verein-

barung mit der Geflügelindustrie festgehalten 

hatte. 

 

Als Alternative zum Kükentöten gibt es ver-

schiedene Verfahren, mit deren Hilfe das Ge-

schlecht eines Kükens bereits vor dem 

Schlüpfen bestimmt werden kann. Um 

Schmerzen für das Kükenembryo im Ei aus-

zuschließen, sieht der Entwurf darüber hin-

aus vor, dass ab 2024 die Geschlechtsbe-

stimmung im Ei und die Abtötung der männli-

chen Embryonen ab dem 7. Bruttag verboten 

wird. 
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